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1. ERFORDERNIS DER PLANAUFSTELLUNG 
Die Lage im Naturpark Südschwarzwald bescherte der Stadt Bräunlingen das Prädikat „Staatlich anerkannter 
Erholungsort“. Zudem sorgt eine starke Gewerbestruktur für eine gute Arbeits- und Ausbildungssituation. Das 
rege Kulturleben rundet das Gemeindebild ab und macht Bräunlingen zu einem beliebten Wohnort und Ziel 
für Gäste im touristischen Bereich. Diese günstigen Standortfaktoren haben dazu geführt, dass sich Bräunlin-
gen dynamisch entwickelt hat. Der Bedarf an Wohnbauland ist aktuell sehr groß. 
 
Es ist Aufgabe einer Gemeinde, im Rahmen der Bauleitplanung, darauf hinzuwirken, dass eine geordnete 
städtebauliche Entwicklung gewährleistet wird. Ebenso sollen wirtschaftliche und soziale Belange der Bevöl-
kerung berücksichtigt werden. Die Nachfrage nach Bauplätzen kann von der Gemeinde mit den vorhandenen 
Flächen nicht gedeckt werden. Die Gemeinde verfügt über eine ausreichende Infrastruktur, die die Grundver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellt. Mit dem Gebiet Bregenberg soll der Nachfrage nach Bauland abschnitts-
weise entsprochen werden und somit bauwillige Bürger an die Stadt Bräunlingen gebunden werden. Da für 
diese Fläche kein Planungsrecht besteht, ist es erforderlich, Baurecht durch ein Bebauungsplanverfahren zu 
schaffen.  

2. VERFAHREN 
Der vorliegende, qualifizierte Bebauungsplan wird im vollumfänglichen Regelverfahren aufgestellt.  

3. EINORDNUNG IN ÜBERGEORDNETE PLANUNG 

3.1 Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003 
Bräunlingen zählt, gemäß Regionalplan, als Kleinzentrum zum Netz der Zentralen Orte. Diese sind „als Sied-
lungs- und Dienstleistungsschwerpunkte“ auszubauen und zu stärken. Das Plangebiet ist überdies als Vor-
rangflur für Bodenerhaltung und Landwirtschaft gekennzeichnet. Das bedeutet, dass die Flächeninanspruch-
nahme für Siedlungs-, Erholungs- und Infrastrukturzwecke auf einen unbedingt notwendigen Umfang zu be-
schränken ist. 
 
Weiterhin gilt Bräunlingen als Touristisches Zentrum mit dem Prädikat Erholungsort. Das Erholungs- und Frei-
zeitpotential soll dabei besonderes Augenmerk erhalten. Beim vorliegenden Bebauungsplan spielt in diesem 
Zusammenhang vor allem die Anbindung des nördlich und östlich angrenzenden Freiraums eine wichtige 
Rolle. 
 

 
Abb. 2: Auszug aus der Raumnutzungskarte des Regionalplan Schwarzwald-Baar-Heuberg 2003 mit Geltungsbereich (rot umrandet) 
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3.2 Flächennutzungsplan 2020 
Der Flächennutzungsplan stellt für den Geltungsbereich des Bebauungsplans Wohnbaufläche und Landwirt-
schaftliche Fläche dar. Der geplante Anschluss an K 5740 und ein geringer Teil der Wohnbaufläche im Süd-
osten liegt außerhalb der dargestellten geplanten Wohnbaufläche.  
 
Da der Flächennutzungsplan nicht parzellenscharf ist, wird davon ausgegangen, dass der Bebauungsplan aus 
dem Flächennutzungsplan entwickelt ist.  
 

 
Abb. 3: Flächennutzungsplan GVV Donaueschingen, 07.11.2013  

3.3 Landschaftsplan GVV Donaueschingen 2006 
Im Landschaftsplanerischen Gesamtkonzept des Landschaftsplans werden Entwicklungsziele für den Teilna-
turraum „Muschelkalk-Rücken mit Brigach und Breg“, zu dem u.a. Bräunlingen gehört, genannt. Für das Vor-
haben relevant sind v.a. folgende: 

- Weiterer Ausbau von Klimaschutz-Maßnahmen im Siedlungsbereich 
- Sicherung von siedlungsnahem Freiraum, Wohnumfeld- und Naherholungsqualitäten 

Konkret flächenbezogene Aussagen zum Plangebiet trifft das landschaftspflegerische Gesamtkonzept jedoch 
nicht.  

4. EINORDNUNG IN BESTEHENDE RECHTSVERHÄLTNISSE 
Innerhalb des Geltungsbereichs besteht kein rechtskräftiger Bebauungsplan. Der Bereich liegt nicht innerhalb 
der im Zusammenhang bebauten Ortsteile und ist daher als Außenbereich zu betrachten.  
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5. GRENZE DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 

 
Abb. 4: Lageplan mit Geltungsbereich, Project GmbH, 07.02.2019 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes hat eine Größe von ca. 41.340 m² (4,1 ha) und umfasst 
die nachstehend genannten Grundstücke der Gemarkung Bräunlingen:  
Betroffene Flurstücke 
Im Planungsgebiet enthalten sind folgende Flurstücke: 3295, 3295/7, 3295/8, 3295/9, 3306, 3307 3308, 3309, 
3310, 3311, 3313, 3340/2, 3341/1, 3342/1, 3343/1, 3344/1 3345/1, 3347/1 
 
Im Planungsgebiet teilweise enthalten sind folgende Flurstücke: 2645, 2691, 3295/15, 3303, 3309/2, 3315, 
3323, 3346/1, 3348, 3354, 3354/1, 3355, 3355/1, 3357, 3364, 3365, 3366, 3368 

6. LAGE UND TOPOGRAFIE 
Das Planungsgebiet liegt im Naturpark „Südschwarzwald“.  
 
Das Planungsgebiet liegt am nordöstlichen Ortsrand, an einem Südhang, von Bräunlingen. Derzeit wird das 
Gelände landwirtschaftlich genutzt. Das Gelände steigt von Süd nach Nord um bis zu 30,0 m an. 
 

 
Abb. 5: Topografische Karte, © Geoportal Raumordnung BW; Copyright Geobasisdaten: © LGL BE, LVG BY, LVermGeo RLP, HVBG 
HE, Geobasis DE/BKG, Stand: 10.09.2018 
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7. BESTAND INNERHALB UND AUßERHALB DES RÄUMLICHEN GELTUNGSBEREICHS 

7.1 Nutzung 
Derzeit ist der Planungsbereich als landwirtschaftliche Grün- und Ackerfläche genutzt. 
 
Im Norden grenzen landwirtschaftliche Flächen und das Vogelschutzgebiet „Baar“ an den Geltungsbereich 
an. 
 
Im Osten verbleiben landwirtschaftliche Flächen sowie eine Landwirtschaftliche Hofstelle. Der bestehende, 
östlich verlaufende Feldweg wird in die Planung integriert und im Norden wieder als Bestandsweg weiterge-
führt. 
 
Im Süden wird das Plangebiet durch landwirtschaftliche Flächen begrenzt. 
 
Westlich grenzt Wohnbebauung an. 

7.2 Grundbesitzverhältnisse 
Die Flächen im Geltungsbereich befinden sich überwiegend im Eigentum der Stadt Bräunlingen bzw. steht 
der Erwerb kurz bevor. Im südwestlichen Bereich befinden sich drei Grundstücke in Privatbesitz, die nicht an 
die Stadt veräußert werden.  

7.3 Verkehrserschließung 
Das Planungsgebiet ist derzeit über den im Osten vorhandenen Feldweg an die K 5740 und im Westen an die 
Kantstraße angebunden. Diverse Feldwege verlaufen innerhalb des Planungsgebietes, die sich außerhalb 
des Geltungsbereiches fortsetzen. 

7.4 Ver- und Entsorgungsleitungen 
Sämtliche Ver- und Entsorgungsleitungen werden für das Plangebiet neu hergestellt, die Leitungen und Ka-
näle werden sich im öffentlichen Straßenraum sowie im öffentlichen Grünzug befinden und an die bestehen-
den Anlagen angeschlossen.  
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8. STÄDTEBAULICHES KONZEPT 
Die Stadt Bräunlingen hat im Jahre 2016 eine Mehrfachbeauftragung durchgeführt, aus der die Project GmbH 
aus Esslingen am Neckar als Sieger hervorging. Der im Anschluss fortgeschriebene städtebauliche Entwurf / 
Masterplan dient als Basis für das nun anschließende Bebauungsplanverfahren. Aufgrund der großen Ge-
samtfläche und der Verfügbarkeit der Flächen wird zunächst ein 1. Bauabschnitt entwickelt. 
 
Die Größe des Plangebiets beträgt ca. 41.340 m². Darin sind 49 Bauplätze für Einfamilien-,  
Doppel-, und Reihenhäuser und teilweise Mehrfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen ca. 200 m² 
und 800 m² geplant. Die durchschnittliche Grundstücksgröße für den 1. Bauabschnitt liegt bei 545 m². 
 

 
Abb. 6: Masterplan, Stand: 25.02.2019, Project GmbH 

 
Das Hauptmerkmal des Entwurfs ist die Stärkung der Lagegunst des Plangebiets als Südhang mit einem 
außergewöhnlichen Ausblick in die angrenzende Landschaft. Die Erweiterung des Wohngebietes „Bregen-
berg“ erfolgt wie selbstverständlich aus der bestehenden Struktur heraus, entlang der Höhenlinien, nach Os-
ten. Hierfür werden die Bestandsstraßen in Ost-West-Richtung mit einem leichten Schwung verlängert und 
münden in eine Nord-Süd-Achse, die den östlichen Abschluss des Gebietes darstellt. Alle neuen Straßen auf 
dem Südhang verlaufen etwa parallel. 
 
Das neue Plangebiet soll aufgrund der attraktiven Lage anspruchsvoll gestaltet werden und nahezu aus-
schließlich Wohnzwecken dienen. Es sind vorrangig Einfamilien-, Reihen- und Doppelhäuser geplant, die sich 
an die bereits vorhandene Bestandsbebauung im Westen anschließen.  
Das gewählte Erschließungssystem bietet in der Wahl des Haustyps sowie in der Größe der Grundstücke eine 
große Flexibilität und erlaubt damit eine Anpassung entsprechend der künftigen Marktnachfrage. Dies findet 
auch durch entsprechende Festsetzungen im Bebauungsplan Berücksichtigung. 
Südlich der Haupterschließungsstraße (Kantstraße) werden Grundstücke für verdichtetes, Flächensparendes, 
individuelles Wohnen angeboten. Mit der Möglichkeit Gebäude als Geschossbau am Quartiersplatz und den 
möglichen Hausgruppen entlang der Kantstraße zu errichten, somit soll eine baulich klare Kante auf der Süd-
seite der Haupterschließung entstehen. 
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9. FREIFLÄCHENKONZEPT 
Wichtiges Element im Masterplan war ein übergeordnetes Grünkonzept, welches sich von Süd nach Nord 
durchgezogen hat. Obwohl die Neubebauung voraussichtlich überwiegend aus mehr oder weniger verdichte-
ten Einfamilienhäusern bestehen wird, sind öffentliche Grünflächen für die Versorgung des Ortsteils notwen-
dig. Neben Aktivitäts- und Aufenthaltsflächen können die Grünflächen auch der Rückhaltung von Nieder-
schlagswasser dienen. Die öffentliche Grünfläche ist daher mittig im Gebiet angeordnet. Das private Grün 
zieht sich zwischen den Baufeldern in den Siedlungskörper hinein und verknüpft damit auch die Bestandsbe-
bauung mit dem Ortsrand. An den Randbereichen entstehen wertvolle Grundstücke mit dem Charakter eines 
Ortsrandes.  
 
Großen Wert wird auch auf ein übergeordnetes Fußwegenetz gelegt. Neben den Verkehrsflächen, die teil-
weise mit begleitenden Gehwegen ausgebildet werden, ist ein Fuß- und Radweg in die Grünfläche integriert. 
Der Weg in den Grünflächen bindet an den vorhandenen Feldweg im Süden an und verbindet diese. Auch 
die Verkehrswege in den Neubaugebieten werden umfangreich an das neue Wegenetz angebunden.  

10. ERSCHLIEßUNGSKONZEPT 

10.1 Verkehr 
Die verkehrstechnische Erschließung des Plangebiets erfolgt von Westen über die bereits vorhandene Kant-
straßen und von Süd-Osten über die bereits vorhandene K 5740 (Donaueschinger Straße).  
Als Haupterschließungsstraße ist die Kantstraße vorgesehen, welche im weiteren Verlauf im Südosten an die 
K 5740 anschließt. Die Planstraße B verläuft im nördlichen Bereich des Plangebiets als eine Ringerschlie-
ßung, sie wird mit der Nord-Süd Verbindung an die Kantstraße angeschlossen. 
In Nord-Süd Richtung ist eine kurze Verbindung zwischen der Kantstraße, über die Hebelstraße an die Hans-
jakobstraße für den 2. Bauabschnitt vorgesehen (Planstraße A).  
Die Kantstraße wird als Wohnsammelstraße definiert und erhält zwischen bestehender Kantstraße und dem 
Anschluss an den Feldweg einen beidseitigen Gehweg. Im weiteren Verlauf (zwischen Feldweg und An-
schluss an die Kreisstraße) ist ein begleitender Geh- und Radweg vorgesehen, der durch einen Grünstreifen 
von der Fahrbahn getrennt ist.  
In den Anliegerstraßen (Planstraße A, Planstraße B) ist jeweils am südlichen Fahrbahnrand ein einseitiger 
Gehweg von 1,8 m Breite geplant.  
Die Fahrbahnbreite in der Anliegerstraße (Planstraße B) beträgt 5,50 m.  
Die Fahrbahnbreite in der Kantstraße sowie in der Planstraße A beträgt durchgehend bis zum Knotenpunkt 
6,00 m. 
Anstelle des am östlichen Rand des Planungsgebiets verlaufenden Feldwegs (bituminöse Befestigung) ver-
läuft zukünftig der südliche Teil der Kantstraße. Nördlich des Grundstückes 3347/1 wird der bestehende Feld-
weg an die geplante Kantstraße angeschlossen.  
Im südlichen Abschnitt des Planungsgebiets wird eine Wirtschaftswegverbindung (nur befahrbar zur Bewirt-
schaftung Regenrückhaltebecken) zu den geplanten Retentionsflächen hergestellt. In Nord-Süd-Richtung ist 
eine Fußwegverbindung durch das gesamte Planungsgebiet vorgesehen. Der Weg verläuft mäandrierend 
innerhalb einer Grünfuge und verbindet im Norden den Feldweg mit einem bestehenden unbefestigten Feld-
weg im Süden des Gebiets. 

10.2 Parkierung 
Öffentliche Parkplätze 
Öffentliche Parkplätze sind im Bereich der Planstraße A zwischen der Kantstraße und der Hebelstraße (5 
Stück) in Senkrechtaufstellung vorgesehen.  
Außerdem sind entlang der Kantstraße Nord am östlichen Rand 6 Parkplätze in Längsaufstellung geplant. 
 
Private Stellplätze 
Die private Parkierung erfolgt durch offene Stellplätze, Garagen oder Carports auf dem eigenen Grundstück. 
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10.3 Versorgung 
Wasserversorgung 
Westlich des geplanten Baugebiets sind im bestehenden Wohngebiet Wasserleitungen im DIN-System mit 
Überflurhydranten vorhanden, an welche angeschlossen werden kann. Es wird allerdings nach derzeitigem 
Kenntnisstand davon ausgegangen, dass die Versorgungssicherheit des geplanten Baugebiets über das Be-
standsnetz nicht gegeben ist.  
Ein aktueller Bestandsplan des Wasserversorgungsnetzes liegt nicht vor. Es wird eine Bestandserhebung, 
sowie eine Berechnung und Analyse des bestehenden Wasserversorgungsnetzes mit Ausbaukonzept vom 
Ingenieurbüro Fritz Spieth durchgeführt. 
 
Stromversorgung 
Die Stromversorgung erfolgt über das bestehende Netz der Energieversorgung Südbaar GmbH, das entspre-
chend ausgebaut wird. Für die Versorgung des Gebietes mit Strom ist im Geltungsbereich des Bebauungs-
planes ggf. eine Trafostation erforderlich. 
 
Telekommunikation 
Im Zuge der Vorplanung wurden die bestehenden Leitungen im Planungsgebiet vom Ing.-Büro Fritz Spieth 
erhoben. Die Bestandsunterlagen der Unternehmen Unitymedia, Zweckverband Breitbandversorgung 
Schwarzwald-Baar, deutsche Telekom und der ED Netze GmbH werden in die Planunterlagen eingearbeitet. 
 
Gas 
Im Zuge der Vorplanung wurden die bestehenden Leitungen im Planungsgebiet vom Ing.-Büro Fritz Spieth 
erhoben. Die Bestandsunterlagen der Stadtwerke Villingen-Schwenningen GmbH werden in die Planunterla-
gen eingearbeitet.  

10.4 Entsorgung 
Gemäß Festlegung im GEP soll das geplanten Baugebiet im Trennsystem entwässert werden.  
 
Das auf den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen, nördlich des Plangebietes, ankommende Regen-
wasser wird über Mulden gesammelt und geordnet dem Regenwasserkanal im Plangebiet zugeführt. Das 
Wasser des Landwirtschaftlichen Weges wird ebenfalls in einer Mulde parallel des Weges geführt und dann 
dem Regenwasserkanal zugeführt. Das auf den Privatgrundstücken sowie auf den öffentlichen Verkehrsflä-
chen anfallende Regenwasser wird direkt in die geplanten Regenwasserkanäle geleitet.  
 
Die Regenwasserkanäle führen das Wasser zu den Regenwasserrückhaltebecken im Süden des Baugebie-
tes. Hier wird das Wasser rückgehalten und gedrosselt in den bestehenden Regenwasserkanal „Gewerbeka-
nal“ südlich des Baugebietes abgegeben. Zur Reinigung des Oberflächenwassers werden den Regenrück-
haltebecken Lamellenklärer vorgeschaltet.  
 
An das im südwestlichen Bereich des Baugebiets geplante Regenwasserrückhaltebecken sollen alle Grund-
stücksflächen (Dach-, Grün- und Hofflächen) sowie alle öffentlichen Grün- und Straßenflächen des Bauab-
schnitts I abzüglich der Verkehrsfläche der Kantstraße (Sammelstraße) im Bereich des Bauabschnittes II an-
geschlossen werden. Darüber hinaus sollen die westlich der Grünfuge Ost gelegenen Grundstücksflächen 
(Dach-, Grün- und Hofflächen), sowie die öffentlichen Grün- und Verkehrsflächen ebenso zum Regenwasser-
rückhaltebecken „West“ entwässern.  
 
Das häusliche Schmutzwasser wird über geplante Schmutzwasserkanäle zum bestehenden Mischwasserka-
nalnetz geleitet – der Anschluss erfolgt unterhalb des bestehenden RÜBs „Bregenberg“. 
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11. FESTSETZUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS 

11.1 Art der baulichen Nutzung 
Die Art der baulichen Nutzung ist aus dem Flächennutzungsplan der Stadt Bräunlingen entwickelt und wird 
als allgemeines Wohngebiet (WA) festgesetzt.  
 
Die der Versorgung des Gebiets dienenden Schank- und Speisewirtschaften sowie Anlagen für Verwaltungen 
werden ausgeschlossen, um die Entwicklung des Ortskerns zu stärken. 
 
Gartenbaubetriebe und Tankstellen werden ausgeschlossen, um die Wohnnutzung zu unterstreichen und 
strukturelle Störungen in diesem Bereich zu vermeiden.  

11.2 Maß der baulichen Nutzung 
Durch die Festsetzungen zum Maß der baulichen Nutzung mit Grundflächenzahl, Zahl der Vollgeschosse und 
der Höhe der baulichen Anlagen wird eine städtebaulich abgestimmte bauliche Entwicklung gewährleistet.  

 Grundflächenzahl 
Die zulässige Grundflächenzahl entspricht den Vorgaben der BauNVO.  

 Zahl der Vollgeschosse 
Die Zahl der Vollgeschosse wird auf zwei begrenzt. Die Festsetzung orientiert sich dabei an östlich angren-
zenden Gebäudebestand. Über dem zweiten Vollgeschoss ist ein weiteres Dachgeschoss, als Nichtvollge-
schoss, zulässig. 
 
Im WA 3 fällt das Gelände in Richtung Süden etwas stärker als im nördlichen Bebauungsplanbereich. Es kann 
daher sinnvoll sein, das Gelände auf der Hangseite abzutragen, um im Untergeschoss eine zusätzliche Woh-
nung zu ermöglichen. Hierdurch würde das Untergeschoss zu einem Vollgeschoss. Im WA 3 wird daher ein 
zusätzliches, drittes Vollgeschoss zugelassen, um dieser Situation Rechnung zu tragen. 

 Höhe baulicher Anlagen 
Da innerhalb des Bebauungsplangebietes unterschiedliche Dachformen zulässig sein sollen, wird nur mit ei-
ner Beschränkung der Gebäudehöhe gearbeitet. Dabei wird für steiler geneigte Dachflächen (ab 25° Dach-
neigung) 0,50 m mehr Gebäudehöhe zugelassen, da sonst im Dachgeschoss kein sinnvoller Kniestock mehr 
möglich ist.  

 Bezugspunkte 
Die Bezugspunkte sind überwiegend 0,15 m über dem höchsten Punkt der angrenzenden, öffentlichen Ver-
kehrsfläche definiert. Dies entspricht der Höhe einer Treppenstufe. Da dies für diese Grundstücke zugleich 
der höchste Punkt des Geländes ist, und das Gelände im Übrigen abfällt, sollen die Gebäude nicht weiter aus 
dem Gelände angehoben werden. 
 
Für die jeweils nördlich einer Erschließungsstraße gelegenen Grundstücke wird der Bezugspunkt auf 0,50 m 
über angrenzender, öffentlicher Verkehrsfläche angehoben. Dies resultiert daher, dass in diesen Grundstü-
cken das Gelände, von der Straßenseite aus gesehen, ansteigt. Um unnötige Abgrabungen zu vermeiden, 
wird der Bezugspunkt daher in diesen Bereichen angehoben. 

 Höhe Erdgeschossfußboden 
Um eine gleichmäßige Höhenentwicklung im Baugebiet zu gewährleisten und um unnötige Aufschüttungen 
sowie Abgrabungen zu vermeiden, wird die Höhenlage des Erdgeschosses eingeschränkt.  

11.3 Bauweise 
Da für die einzelnen Gebäude die Gebäudelangen beschränkt werden sollen, wird die abweichende Bauweise 
festgesetzt. Die getroffenen Längenbeschränkungen für Einzel- und Doppelhäuser orientieren sich dabei am 
westlich angrenzenden Wohngebiet bzw. sind geringfügig großzügiger zugelassen. Um keinen Bruch in der 
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Maßstäblichkeit zu erhalten, werden auch Hausgruppen in der Gebäudelänge auf ein vertretbares Maß be-
schränkt.  
 
Durch die Begrenzung der maximalen Gebäudelänge wird eine aufgelockerte, der Umgebung angepasste 
Bebauung gesichert.  
 
Das westlich angrenzende Wohngebiet ist überwiegend geprägt durch Einzelhäuser. In diesem Segment be-
wegt sich auch der Großteil an nachgefragten Bauplätzen. Mögliche Doppel-, Reihen- oder Mehrfamilienhäu-
ser werden daher in den Bereichen konzentriert, bei denen die Erschließung von Norden erfolgt und damit 
eine optimale Ausrichtung der Baukörper möglich ist. Einzelhäuser in Form von Einfamilienhäusern, ggf. mit 
einer Einliegerwohnung, sind flexibler im Grundriss gestaltbar und daher für die übrigen Grundstücksteile vor-
gesehen. 

11.4 Stellung der baulichen Anlagen  
Südlich der jeweiligen Erschließungsstraßen wird die Firstrichtung der Gebäude festgesetzt. Durch die Fest-
setzung einer entsprechenden Gebäuderichtung hat der überwiegende Teil der Gebäude eine Südausrich-
tung, womit optimale Voraussetzungen für eine aktive und passive Nutzung von Solarenergie geschaffen sind 
und den öffentlichen Verkehrsflächen eine klare, straßenbegleitende Raumkante gegeben wird. 

11.5 Überbaubare Grundstücksflächen 
Die ausgewiesenen Baugrenzen sind großzügig ausgewiesen, um eine flexible Einteilung der späteren Bau-
grundstücke zu ermöglichen.  
 
Die zulässige Überschreitung der Baugrenzen mit Eingangsüberdachungen und Terrassen dient der freien 
Gestaltung der Gebäude und Gartenbereiche und ermöglicht den Eigentümern eine flexible Umsetzung des 
Bauvorhabens, ohne dass die Baugrenzen zu groß ausgewiesen werden müssen.  

11.6 Nebenanlagen 
 Flächen für Garagen, Stellplätze und Carports 

Aufgrund des sparsamen Umgangs mit Grund und Boden sind Garagen, Carports und Stellplätze nur inner-
halb der überbaubaren Grundstücksfläche sowie auf den dafür ausgewiesenen Flächen zulässig. Es soll si-
chergesellt werden, dass sich der ruhende Verkehr entlang der öffentlichen Verkehrsflächen befindet und 
damit begrünte Gartenflächen entstehen können. 
 
Entlang der öffentlichen Verkehrsflächen sollen Garagen den Hauptgebäuden untergeordnet in Erscheinung 
treten. Diese sind daher nur mit einem deutlichen Abstand zur Straße zulässig. Gleichzeitig bieten 5,0 m tiefe 
Vorflächen die Möglichkeit einen weiteren Stellplatz anbieten zu können, und sei es nur ein kurzfristiger Stell-
platz für Besuch. 
 
Da Carports optisch nicht so massiv in Erscheinung treten wie Garagen sind diese in geringem Abstand zur 
öffentlichen Verkehrsfläche zulässig. Der Abstand von 0,50 m dient dem sicheren Ein- und Ausbiegen.  
 
Um den öffentlichen Straßenraum, insbesondere für Fußgänger, nicht einzuengen, müssen Garagen und Car-
ports zudem einen seitlichen Abstand zur Verkehrsfläche einhalten. 
 
Die Anzahl der überdachten Stellplätze (Garagen/ Carports) pro Grundstück wird beschränkt, um eine Domi-
nanz dieser Parkierungsbauwerke entlang des öffentlichen Straßenraums zu vermeiden.  

 Gartenhäuschen / Gerätehütten 
Um einer ungeordneten und diffusen Entwicklung in den Gartenbereichen entgegenzusteuern, wird die Zahl 
der Gartenhäuschen bzw. Gerätehütten auf eines je Grundstück eingeschränkt. 
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11.7 Höchst zulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
Die Zahl der Wohneinheiten wird je Wohnhaus auf 2 ist begrenzt, um die gewünschte, kleinteilige städtebau-
liche Struktur zu sichern.  
 
Im WA 3, entlang der Kantstraße, welche die Haupterschließungsstraße durch das Neubaugebiet darstellt, 
sind auch kleine Mehrfamilienhäuser denkbar. Es werden daher für Einzelhäuser bis zu 5 Wohneinheiten je 
Gebäude zugelassen. Dies entspricht einem Mehrfamilienhaus mit jeweils 2 Wohnungen im Erd- und Ober-
geschoss und einer Wohnung im Dachgeschoss. Zusammen mit den festgesetzten maximalen Gebäudelän-
gen sind je Gebäude auch nicht mehr Wohneinheiten möglich. 

11.8 Flächen, die von Bebauung freizuhalten sind  
Im Bereich der Sichtdreiecke sind keine Nebenanlagen oder Einfriedungen zulässig. Damit werden die not-
wendigen Sichtbeziehungen der Verkehrsteilnehmer untereinander in den Kreuzungsbereichen sichergestellt.  

11.9 Verkehrsflächen  
 Straßenverkehrsfläche 

Die festgelegten Verkehrsflächen gewährleisteten den reibungslosen Ablauf des fließenden Verkehres und 
sicher die Erschließung der einzelnen Baugrundstücke.  
 
Die Kantstraße wird als Haupterschließung mit einer Breite von 6,0 m ausgebaut und erfolgt über den neuen 
Anschluss an die Kreisstraße K 5740 ab Gebietsbeginn wird ein beidseitiger Gehweg errichtet. Aus Gründen 
der Verkehrsberuhigung sollen alle weiteren Planstraßen außer der Haupterschließungsstraße nur einen se-
paraten südlichen Fußweg erhalten und sind daher nur mit einer Breite von 5,50 m ausgewiesen. 

 Fußwege 
Die ausgewiesenen Fußwege binden das Baugebiet im Osten an den Landwirtschaftlichen Weg und im Wes-
ten an das Bestandsgebiet an. Der Fußweg im Westen wird dabei mit einer Breite von 3,50 m ausgebildet um 
im Notfall auch als Zufahrt für Rettungsfahrzeuge dienen zu können.  

 Landwirtschaftlicher Weg 
Der landwirtschaftliche Weg verläuft entlang der östlichen Grenze des räumlichen Geltungsbereichs. Durch 
die Festsetzung wird der Bestand weiter gesichert und ermöglicht den Landwirten und Bauern weiterhin eine 
sichere Zufahrt zu den Feldern und Wiesen.  

11.10 Versorgungsflächen 
Die festgesetzte Versorgungsfläche der Zweckbestimmung „Elektrizität“ dient der Errichtung einer Trafostation 
und sichert damit die Versorgung des künftigen Wohngebietes. 

11.11 Öffentliche Grünflächen 
In dem neu entstehenden Baugebiet werden Familien mit Kindern als neue Bewohner erwartet, für die in 
Wohnungsnähe ausreichende Aufenthalts- und Erholungsflächen geschaffen werden müssen. 
 
Die Festsetzungen zur Grünordnung sind in ihrer Gesamtheit notwendig, um das Wohngebiet in die Umge-
bung einzubinden, um einen kleinklimatischen Ausgleich für die Versiegelung zu erzielen und um eine quali-
tätsvolle straßenräumliche Gestaltung sicherzustellen.  
Diese grünordnerischen Maßnahmen tragen zu einer städtebaulichen Aufwertung des Gebietes bei und bil-
den einen wichtigen Beitrag zur Umsetzung des Freiraumkonzeptes Wohngebiet „Bregenberg“. 
 
Die Festsetzungen zur Pflege sichern eine artenreiche Vegetation. Sie dienen dazu, den ehemals landwirt-
schaftlichen Flächen die Nährstoffe zu entziehen. Durch die extensive Pflege wird eine arten- und blütenrei-
che Vegetation erreicht und die Entstehung einer Fettwiese mit einer artenarmen Ausprägung verhindert. 
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 Öffentliche Grünfläche: Grünzug und Grünstreifen entlang Kantstraße Ost 
Die Festsetzung zum Saatgut dient einer arten- und blütenreichen Gestaltung der Grünflächen sowie der För-
derung der Biodiversität. Da der Grünzug auch der Naherholung der Bevölkerung dienen soll, ist die Anlage 
eines Fußweges zulässig. 

 Öffentliche Grünflächen: Mulden 
Im Gegensatz zu den übrigen Grünflächen wird für die Muldenflächen eine Ansaat gewählt, die auch eine 
zeitweise Vernässung toleriert.  

11.12 Flächen für Aufschüttungen und Abgrabungen 
Aufgrund der Topografie im Plangebiet können Aufschüttungen und Abgrabungen notwendig werden, um die 
Grundstücke sinnvoll erschließen und nutzen zu können. Das Erscheinungsbild des Gebietes soll dabei nicht 
durch übermäßige Veränderungen und Einschnitte in das natürliche Gelände beeinträchtigt werden. Daher 
werden Grenzen für Aufschüttungen und Abgrabungen festgesetzt.  
 
Dem WA 3 kommt dabei eine Sonderstellung zu. Hier fällt das Gelände in Richtung Süden etwas stärker als 
im nördlichen Bebauungsplanbereich. Es kann daher sinnvoll sein, das Gelände auf der Hangseite abzutra-
gen, um im Untergeschoss eine zusätzliche Wohnung zu ermöglichen. In diesem Bereich werden daher grö-
ßere Abgrabungen zugelassen. 

11.13 Fläche für die Landwirtschaft 
Zur Erhaltung der unmittelbar östlich an das Plangebiet angrenzenden landwirtschaftlichen Hofstätte und 
landwirtschaftlichen Ackerflächen wird dessen Betriebsfläche als Fläche für die Landwirtschaft festgesetzt. 

11.14 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und 
Landschaft 
Um den Eingriff auch für die Tierwelt möglichst verträglich zu gestalten, insbesondere im Hinblick auf die Lage 
direkt am Vogelschutzgebiet, werden die beiden Maßnahmen „Insektenfreundliche Außenbeleuchtung“ und 
„Verminderung von Vogelschlag“ festgesetzt. 

11.15 Pflanzgebote 
Zur ökologischen Anreicherung des neuen Wohngebietes, zur ästhetischen Aufwertung, zur Anpassung an 
den Klimawandel und zur räumlichen Gliederung werden Pflanzgebote festgesetzt. Zudem dienen die Pflanz-
gebote dem ökologischen Ausgleich des Eingriffs, welcher durch das geplante Baugebiet entsteht.  
 
Die Bestimmungen zur Pflanzqualität und zur Größe von unterirdischen Baumquartieren schaffen dabei die 
notwendigen Voraussetzungen, um die Gehölzpflanzungen dauerhaft erhalten zu können. 
 
Die Pflanzgebote 1 (Straßenbäume) und 2 (Bäume im Grünzug) gliedern dabei die öffentlichen Verkehrsflä-
chen. Die Pflanzstandorte können von der Darstellung im zeichnerischen Teil leicht abweichen, sodass auf 
die Notwendigkeit der Schaffung von Grundstückszufahrten und geringe Änderungen in der Ausführungspla-
nung der Erschließung reagiert werden kann. 
 
Auf Privatgrund werden ebenfalls Baumpflanzungen (Pflanzgebot 3) festgesetzt, um zumindest teilweise die 
Bepflanzung mit heimischen Strukturen zu sichern und um die späteren Bauherren an der Minderung des 
Eingriffes in die Natur zu beteiligen. 
 
Im nördlichen und östlichen Gebietsrand wird eine Heckenpflanzung festgesetzt. Diese dient dazu, den Über-
gang zwischen den Baugrundstücken und der freien Landschaft harmonischer auszuformen. 
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11.16 Zuordnung von Flächen und / oder Maßnahmen im Sinne des § 1a Abs. 3 BauGB an anderer 
Stelle 

 Externe Kompensationsmaßnahmen 
Um die Eingriffe in Natur und Landschaft, die durch die Realisierung des Bebauungsplans entstehen, zumin-
dest teilweise kompensieren zu können, sind planexterne Maßnahmen erforderlich. Hierfür werden die Grün-
flächen im Südwesten des Geltungsbereiches herangezogen. Innerhalb dieser Flächen werden die Rückhal-
tebecken für das Niederschlagswasser aus dem Bebauungsplangebiet errichtet. Die verbleibenden Flächen 
werden ökologisch hochwertig, mit arten- und blütenreicher Vegetation sowie mit Baum-, Strauch- und He-
ckenpflanzungen ausgebildet. Die Begrünung soll einen dauerhaften, harmonischen Abschluss des Wohnge-
bietes „Bregenberg“ im Übergang zur Landschaft sichern. 
 
Der Oberbodenauftrag dient zur Humusübertragung und somit der Verbesserung der Bodenfunktionen auf 
den Auftragsflächen. 

 Ökokonto 
Der naturschutzrechtliche Ausgleich kann nicht innerhalb des Plangebietes sowie der zugeordneten externen 
Kompensationsmaßnahmen und der erforderlichen CEF-Maßnahmen vollständig ausgeglichen werden. Das 
verbleibende Defizit in Höhe von 89.821 Ökopunkten wird daher über das Ökokonto der Stadt Bräunlingen 
ausgeglichen. Mit dem Ausgleich über das Ökokonto erfolgt eine Vollkompensation der künftigen Eingriffe. 

 CEF-Maßnahmen 
Um die Eingriffe in Natur und Landschaft zu kompensieren, die durch die Realisierung des Bebauungsplans 
entstehen, sind planexterne Maßnahmen erforderlich. Gleichzeitig wird durch die Maßnahme das Eintreten 
von Verbotstatbeständen gemäß § 44 BNatSchG vermieden. 
Auf den planexternen Flurstücken 2649, 2688, 2687, 2687/1 2652, 2655 (Gemarkung Bräunlingen), welche 
derzeit als Acker genutzt werden, werden 1,76 ha Blühflächen angelegt. Die Maßnahme ist dauerhaft zu 
unterhalten und kann im sogenannten Hucke-Pack-Verfahren auch zur Kompensation von Eingriffen gemäß 
der Eingriffsregelung herangezogen werden. 
Um eine einfachere Bewirtschaftung zu ermöglichen, ist grundsätzlich ein Flächentausch zulässig. Die 
Tauschflächen müssen adäquate Eigenschaften aufweisen. Der Tausch muss im Einvernehmen mit der UNB 
erfolgen. 
 
Durch diese Maßnahme ist das artenschutzrechtliche Ausgleichserfordernis „Feldlerche“ in Höhe von 6 Brut-
paaren für die beiden Bauabschnitte 1 und 2 ausgeglichen. 
 
Da die vorgesehenen Flächen derzeit noch verpachtet sind, wird eine entsprechende vertragliche Vereinba-
rung durch die Stadt erstellt. 

 Zuordnungsfestsetzungen 
Aus Gründen der Kostenrückerstattung werden den Grundstücken, auf denen Eingriffe zu erwarten sind, Aus-
gleichsmaßnahmen innerhalb sowie außerhalb des Bebauungsplangebietes im Sinne des § 9 Abs. 1a BauGB 
zugeordnet. Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und -flächen dienen dem Ausgleich von Eingriffen 
in die Natur und Landschaft durch Bebauung und Erschließung. 
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12. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN 

12.1 Äußere Gestaltung baulicher Anlagen 
 Dachgestaltung, Dachneigung, Dachaufbauten 

Innerhalb des Bebauungsplangebietes werden unterschiedliche Dachformen zulässig sein. Dies ermöglicht 
den zukünftigen Bauherren eine individuelle Gestaltung ihrer Gebäude. 
 
Dachaufbauten und -einschnitte werden dabei erst ab einer Dachneigung von 30° zugelassen, da diese erst 
ab dieser Dachneigung sinnvoll errichtet werden können und dabei noch ein Abstand zu First verbleibt. Die 
festgesetzten Beschränkungen sollen vermieden, dass durch die Dachaufbauten den Eindruck eines dritten 
Vollgeschosses entsteht.  
 
Die Begrünungsvorschrift für Dächer von Gebäuden, Garagen und Carports dient auch dem naturschutzrecht-
lichen Ausgleich. Sollten Bauherren diese Dächer nicht begrünen wollen, ist stattdessen auch die Pflanzung 
eines Baumes zulässig. Die Baumpflanzung bringt einen naturschutzrechtlichen Ausgleich als die Dachbe-
grünung von überdachten Stellplätzen. Ein begrüntes Dach übernimmt jedoch „sofort“ die entsprechende 
Ausgleichsfunktion, während der Baum eine gewisse Entwicklungszeit benötigt. Somit ist dieser Unterschied 
gerechtfertigt. 

 Material und Farbe der Deckung 
Vorgaben zur Farbgebung werden getroffen, um ein einheitliches, städtebauliches Erscheinungsbild zu ge-
währleisten. Dabei wird das Farbspektrum relativ weit gefasst, um die einzelnen Bauherren nicht zu stark 
einzuschränken. 
 
Unbeschichtete Metalle werden ausgeschlossen, um den Eintrag schädlicher Verunreinigungen in den Boden 
zu verhindern. 

 Fassadengestaltung 
Vorgaben zur Fassadengestaltung werden getroffen, um ein einheitliches, städtebauliches Erscheinungsbild 
zu gewährleisten. Glänzende oder reflektierende Materialien werden dabei ausgeschlossen, um Streitigkeiten 
unter Nachbarn vorzubeugen. Um erneuerbare Energien zu stärken, sind Solarfassaden ausnahmsweise zu-
lässig. 

12.2 Werbeanlagen 
Werbeanlagen werden beschränkt, um einer ungeordneten und diffusen Entwicklung vorzubeugen. 

12.3 Gestaltung der unbebauten Flächen der bebaubaren Grundstücke sowie der Einfriedungen 
 Unbebaute Flächen 

Die vorgeschriebene Begrünung sichert ein durchgrüntes Wohngebiet und dient dem kleinklimatischen Aus-
gleich. Gärtnerische Gestaltungen in Form von Steingärten sind nicht erwünscht. 
 
Aufgrund der Lage im Wasserschutzgebiet und unter Berücksichtigung der „Arbeitshilfen für den Umgang mit 
Regenwasser in Siedlungsgebieten“ werden die zulässigen wasserdurchlässigen Materialien für Park-, Stell-
platz- und Hofflächen sowie für Zufahrts- und Gartenwege eingeschränkt. Nur durch die genannten Beläge 
wird gewährleistet, dass eine ausreichend große belebte Bodenschicht vorhanden ist, die einen Schadstoff-
rückhalt sicherstellt.  

 Stellplätze 
Wasserdurchlässige Beläge von Stellplätzen und Zufahrten reduzieren das abzuführende Regenwasser. 

 Müllbehälterstandorte 
Anforderungen an die Gestaltung der Müllbehälterstandorte werden getroffen, um deren Präsenz im öffentli-
chen Straßenraum zu reduzieren. 
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 Einfriedungen 
An Einfriedungen werden Anforderungen gestellt, um ein einheitliches städtebauliches Erscheinungsbild zu 
gewährleisten, Streitigkeiten unter Nachbarn vorzubeugen und um dem Aspekt der Sicherheit Rechnung zu 
tragen.  
Der festgesetzte Abstand zum Boden sichert die Durchlässigkeit des Gebietes für Kleinsäuger.  
 
Bräunlingen hat die Erfahrung gemacht, dass Hecken oder Sträucher, die als Einfriedungen genutzt werden, 
nicht immer regelmäßig gestutzt werden. Um den öffentlichen Straßenraum, insbesondere für Fußgänger, 
nicht einzuengen, müssen daher Hecken und Sträucher einen Abstand zur Verkehrsfläche einhalten. 

 Stützmauern 
Durch die Höhenbeschränkung von Stützmauern wird vermieden, dass Mauern von über 1,0 m Höhe entste-
hen und damit Absturzsicherungen (Geländer) erforderlich werden. Des Weiteren sollen hierdurch die Auf-
schüttungen und Abgrabungen zur Grundstücksgrenze hin reduziert werden.  

12.4 Unzulässigkeit von Freileitungen 
Aus Gründen der Straßenraumgestaltung sowie der Sicherheit sind Niederspannungsfreileitungen unterir-
disch zu verlegen. 

12.5 Abstandsflächen von Garagen 
Gemäß § 6 LBO sind Garagen an der Grundstücksgrenze, ohne eigenen seitlichen Grenzabstand, nur zuläs-
sig, wenn sie eine Wandhöhe von 3 m nicht überschreiten. Dabei ist der Höchste Punkt der Wand über dem 
Gelände maßgeblich.  
 
Für hangseitig oder parallel des Hanges angeordnete Garagen stellt dies keine Einschränkung dar, da die 
Garagen im Gelände verschwinden oder parallel des Geländes angeordnet sind.  
 
Nach diesen Bestimmungen der LBO wären jedoch für Grundstücke talseitig der öffentlichen Verkehrsflächen 
keine Garagen auf der Grundstücksgrenze zulässig. Da das Gelände fällt, sind Stützmauern unterhalb der 
Garagen erforderlich, die der Wandhöhe der Garagen hinzuzurechnen sind. Die Obergrenze von 3 m Wand-
höhe bzw. von einer maximalen Wandfläche von 25 m² könnte ggf. nicht eingehalten werden. Auch diesen 
Grundstücken soll die Möglichkeit eröffnet werden, ihre Garagen oder Carports auf den Grundstücksgrenzen 
zu errichten. Es wird daher festgesetzt, dass diese Anlagen ohne extra Abstandsflächen gemäß LBO zulässig 
sind. 

12.6 Stellplatzschlüssel 
Aufgrund der ländlichen Lage von Bräunlingen ist damit zu rechnen, dass jeder Haushalt mindestens zwei 
Fahrzeuge zur Verfügung hat. Dementsprechend wird die Zahl der notwendigen Stellplätze je Wohneinheit 
auf 2 erhöht. Für kleine Einliegerwohnungen hingegen, wird der gemäß LBO vorgeschriebene, eine Stellplatz 
als ausreichend erachtet. 
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13. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN UND HINWEISE 
Gemäß § 9 Abs. 6 und 6a BauGB werden Regelungen aus anderen gesetzlichen Vorschriften nachrichtlich 
aufgenommen. Dazu gehören Hinweise zu Denkmälern, Bodenfunden, Biotopen, Anbauverboten nach dem 
Straßengesetz, Altlasten, Leitungen, u.a.  
 

14. PLANUNGSSTATISTIK 
Geltungsbereich 41.340 m² 
davon 
Bauland (WA) 26.695 m² 
Öffentliche Verkehrsflächen 12.740 m² 
Öffentliche Grünflächen 1.175 m² 
Fläche für Landwirtschaft 730 m² 
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